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Silo-Zement-Merkblatt

1. Der Bezug von losem Zement in Silowagen entwickelt sich sehr

rasch. Die Lieferung von Silozement ist jedoch abhängig von

den in den Fabriken zur Verfügung stehenden Abfüllvorrichtungen
und von den Transportmitteln (SBB-Silowagen und Strassen-

Silofahrzeuge). Bevor eine Baustelle für Silozement installiert
und bevor entsprechende Silofahrzeuge angeschafft werden, soll

unbedingt mit dem Handel oder mit den Fabriken Verbindung

aufgenommen werden.

2. Ein Baustellen-Silo dürfte im allgemeinen nur dort wirtschaftlich

sein, wo innert angemessener Zeit ein Bedarf von allermindestens
100 Tonnen Zement feststeht. Die Baustellen-Silos (mindestens
17 Tonnen) und die einzelnen Bezüge sollen dem Fassungsvermögen

der SBB-Silowagen (15 bzw. 26 Tonnen) und der Strassen-

Silozüge (Motorwagen und Anhänger zusammen 11 bis 13

Tonnen) entsprechen.

3. Bei Bezug von Silozement können Markenvorschriften nur nach

Möglichkeit berücksichtigt werden und nur sofern ganze Bahnoder

Autoladungen an ein und dieselbe Adresse bezogen werden.

Bei kombinierten Lieferungen oder bei Detailbezügen ab

Bahnwagen oder Lager-Silos des Handels fallen Markenvorschriften

ausser Betracht. Für die normengemässe Qualität übernehmen

die Fabriken der E. G. Portland die solidarische Haftung.

4. Für die Dauer der Kraftwerkbauten behalten sich die Fabriken

vor, Portlandzement mit einem Zusatz bis maximal 5 % Choindez-

Hochofenschlacken zu liefern. (PCS 5), der speziell für
Kraftwerkbauten hergestellt und zu den normalen Stationspreisen



geliefert wird. Aus technischen Gründen kann auch bei den

übrigen Bezügen von Silozement zeitweilig ausschliesslich dieser
Zement geliefert werden. Bei Bezügen von Silozement wird das

Einverständnis der Abnehmer vorausgesetzt, PCS 5 zu beziehen.

Dieser hat die gleiche Zug- und Druckfestigkeit wie der normale

Portland-Zement und entspricht — mit Ausnahme der
Begriffsbestimmung — den schweizerischen Normen.

Eine Bitte: Bei Einreichung von Proben an die EMPA oder EPL

ist Silozement ausdrücklich als PCS 5 zu deklarieren.

5. Bahnwagen:

Bestellungen von ganzen Bahn-Silowagen müssen — infolge des

nur beschränkt zur Verfügung stehenden Rollmaterials —
mindestens 48 Stunden vor dem gewünschten Abgang des Wagens
durch Vermittlung der Handelsfirma im Besitz der Fabrik sein.

Eine Haftung für das termingemässe Eintreffen der Bahnwagen
kann nicht übernommen werden.

6. Bahn-Silowagen sind entsprechend den «Bedienungsvorschriften
für SBB-Silowagen» zu benützen. Sie sind jeweils ohne Verzug

vollständig zu entleeren und an die Abgangsstation zurück zu

spedieren. Das bahnamtlich festgestellte Abgangsgewicht ist für
die Berechnung massgebend.

7. Lastwagen-Bezüge ab Fabrik:
Bei Bezügen per Lastwagen ab Fabrik sind die Abholzeiten mit
dem Lieferwerk vorgängig zu vereinbaren.

Beilage zum Cementbulletin No. 15 vom März 1955.
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